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~eiblatt zur Par1amentskorrespondenz 23. März 1957 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die Abg~ K a n d u t s c h und Genossen haben am 27. Feber doJ. 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung folgende Anfrage, betreffend 

zunehmende Verzögerung in der Erledigung von Anträgen und Beschwerden der 

Kriegsopfer gerichtet: 

1. Ist der Her~ Bundesminister hereit, Massnahmen zu treffen, die 
eine beschleunigte Erledigung de r Berufungsanträge der Kriegsopfer bei der 
Schiedskommission des Landesinvalidenamtes Wien, Niederösterreich und Burgen .. 
land gewährleisten? 

2, Ist der Herr Eundesminister bereit, sich dafür einzusetzen, dass 
die s eit langem notwendig gewordene Neueinste1lung von Verwa1tungsrichtern 
verwirklicht und hiebei auc..h auf tü nen auf dem Gebiete der Kriegsopferversorgu~ 
versierten Verwal tungsbeamte~ Bed.acht genoJlrnen wird ? 

In Beantwortung die~er Anfrage teilt Bundesminister für soziale 

Verwaltung Pro k s c h folge ndes mi~ ~ 

Das Kriegsopfe~versorgungseesetz ~st am 1. Jänner 19 50 in Kraft ge­

treten. Die beim Landesinvalidenamt für Wien, Nj. ederöster~·eich und Burgenland 

errichtete SchiedGkommi ssi on hat ihre Tätigke:.t j m April 1950 aufgenommen., 

Bis 31 " Dezember 1956 sind vei dieser Schied ·:<:cmm:'ssion 66.9 72 Berufungsfä11e 

eingelangt. Dieser Eingang verteilt sich ~)f die Jah~o 1950 bis 1956 wie folgt: 

1950 00 ••••• "" • •••• •• •• ,, 100 . 60 270 Berufungsfä11e 

1951 • .. .. • .. .. .. .. • " .. • .. • .. f'I " .. .. .. .. 12 0 9 28 11 11 

1952 ................. .. CI"" ............ 15 ·~ O~§t " " 
1953 r; ........... .. . \' .. $ .. " . .. ., .. ..... J.0.03"( tf 11 

1954 8 0 107 Il 11 ... .. .. . . . . .... " , ...... 

1955 7.122 11 11 
'"'0 •• • ••••• • •••••••• • ,. 

1956 7 .. 429 :1 11 o······ ..,,, ot • ••. , .... ,, . • 

Der starke Einlauf an Eerufunge!"~ in den Jahr en 195J. u:,1 1952 hatte 

ein ständigeS Steigen deI' Zahl de.r ur~erled::'gt en Berufungsfälle zur Folge, die im 

März 1953 mit 13 . 227 Fällen ihren Höhepunkt erre ichte ~ Von diesem Zeitpur~t an 

sank die Zahl der unerledig+.en Berufungen von Monat zu Monat und betrug Ende 

Dezember 1953 9 ,, 792 Fäl l e., Dieae s::' nken1e Tendenz ve rstärkte sich von da ab 

beträchtlicho Ende Desember 1954 /wa:ren nur mehr 4.655 und Ende Dezember 1955 

2.t}76 Fälle ':lnerledigt o Hi ezu hat der Rechnllne;shof in .seinen Ausführungen vom 

7. Juni 1) 55 ~ ZL. 2208 ... 6/ 55, über ei.:1.8 Einschau i n die Gebarung des Landesin­

validenamtes für Wien, Niederöstl?rreich und Burgenland bemerkt, dass der Rück~ 

stand an Berufungsakt en bio zu dem Höchs"tia tand vom März 1953 durch die überlei­

tung der Versorge.ngsempfänger .in das Kri egsopferversorgungsgesetz strukturell 
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bedingt war, und hat mit Befriedigung festgestellt, dass der Aktenrückstand 

der Schiedskommission b~s Ende Dezember 1954 auf einen Stand von 4. 655 Be­

rufungsakten abgebaut werden k(:nnte. Der Rechnungshof hat es auch begrüsst, 

dass seitens der Schiedskommission bei der Leitung des Landesinvalidenamtes 

Massnahmen angeregt wurden, die geeignet sind, die Zahl der Berufungen auf ein 

Mindestmass einzuschränken, um ein weiteres Anwachsen des Rückstandes bei der 

Schiedskommission hintanhalten zu können~ 

Die seit Mitte des Jahres 1956 zu beobachtende Zunahme der Berufungsfäll ' 

ist in der Hauptsache auf die Auswirkungen der Novelle zum Kriegs0,pferve~· 

sorgungsgesetz, BGBl.Nr ?50/1956 , zurückzuführeno Dieser Umstand sowie die Not­

wend;_gkei t, entsprechend der Judikatur des Verwal tungsgerichtshofes Verfah~l'4"t! ' 

mängel nach Möglichkeit zu vermeiden, brachte es mit sich, dass di e Zahl der 

unerledigten Berufungsfälle Bnde Dezember 19 56 auf 4. 290 angestiegen ist o 

Dieser Stand liegt jedoch noch immer unter dem Stande vom Dezember 1954. 

Bis Fnde Dezember 1956 wurde gegen 2.375 Bescheide der Schiedskommissio~ 

Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshcf erhobeno Im Verhältnis zu über 

62 . 000 erledj_gten Berufungsfällen kann diese Zah l nicht als ungewöhnlich hoch 

angesehen werd on, wenn in Betracht gez vgen wird, dass im Versorg~ngswesen der 

ordentliche P.echtsmi t-r;elweg bereits in der zweiten Instanz endet. 

Es zeigt nich somit, dass es der Schiodskommission beim Landesinvalid~r~ 

amt für ~ien , Niederöst erreich und Burgenland in den letzt en Jahren gelungen 

ist, frühere Rückstände an Berufuugsfällen in einem sehr beachtlichen Ausmass 

abzubauen, sodass von einer zunehmend schleppenden Behandlung de r Berufungs··· 

anträge im Bereiche dieses Land.esinvalidenamte s nicht gesprochen werden kann. 

Den Bemühungen der Schiedskommission, die einlan~nden Berufungen rasch 

zu erledigen, sind dQ~ch die Vorschrift en des im Versorgungsverfahren anzuwen­

denden Allgemeinen Verwal tungsverfah:censgesetz.e s Gren;::len gesetzt. So schreibt 

zum Beispiel § 45 AbSa3 AVG o vor , dass im Verfahren den Parteien Gelegenheit 

zu geben ist ) vom Ergebnis des Ermittlungsverfahrens Kenntnis und dazu Stellung 

zu nehmen .. Hiebei ist es den Parteien nicht verwehrt, neue .Anträge zu stellen 

und neue Beweismittel vorzubringen. Dies macht in vielen Fällen die Vertagung 

von Verhandlungen zwecks Prüfung der neuen Anträge und Bew~ismittel erforder­

lich und zieht i~sbesonders dann eine fühlbare Verzögerung der Entscheidung 

mit sich , weDn neue ärztliche Untersuchungen durchzuführen bzwo neue Guta~hten 

einzuhol tm ['j_nd , Eine Verkürzung des Berufungsverfahrens auf Kosten dieser den 

Parteien durch das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz eingeräumten pro­

zessualen Refirhte ist j edoch nicht möglich. Das Bundesministerium füJ' soziale 
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Verwal tung hat dessenungeachtet wiederholt generell und auch h J. Einz;elfäD.en 

die Landbsinvalidenämter und Schiedskommissionen auf die NotwE?r!digkei t hinge~. 

wiesen, bei aller gebotenen Rücks ichtnahme auf die notwendi ge Sorgfalt de9 

Ermittlungsverfahrens eine ungebührlich lange Dauer des Versorgungsverfahrens 

nach Möglichkeit hintanzuhalten und immer darauf bedacht zu sein, das Verfahrer. 

zielstrebig zu gestalten. 

Die lange Dauer der beim Verwaltungsgerichtshof anhängigen Verfahren in 

Kriegsopferangelegenheiten ist dem Bundesministerium für soziale Verwal t ung 

bekannt , 

J doch ist eine Einflus'snahme seitens des Bundesmi nisteriums 

für soziale Ve~valtung auf Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof zufolge des 

im Art.94 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 ver ankerten 

Grunusatzes der Trennung der Justiz von der Verwaltung nicht möglich ,. Der 

Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Tätigkeitsbericht für das Jah~ 1955 

angeregt, das Bundesministerium für soziale Verwaltung möge von dem ih~ e~n~ 

geräumten Recht, Bescheide, die den materiellrechtlichen Best i mmut'.gen des 

Kriegsopferversorgungsgesetzes nicht entsprechen, gemäss § 8 ~ KOVG. i~ Ve~~ 

bindung mit § 68 AVG. 1950 aufzuheben oder als nichtig zu erklären, häufiger 

Gebrauch machen und dadurch die den Verwaltungsgerichtshof anrufenden Parte~ ' 

klaglos amelIen. In de r hiezu erstatteten Stellungnahme wurde ausgeführt , 

dass das Bundesministerium für soziale Verwaltung, um eine Benachtei}i~~ng 

der Versorgungswerber zu vermeiden, grundsätzlich keine dienstaufsichtswegige 

Verfügung trifft, wenn der Bescheid einer Schiedskommission durch Beschwerde 

an den Verwaltungsgerichtshof bekämpft wird, weil diesfalls auf Grund der 

Vorschrift des § 86 Absd KOVG. für die Vergangenheit eine Nachzahlung von 

Leistungen an den Berechtigten nicht stattfinden würde. Wenn auch die Zahl 

der Beschwerden an den Verwaltungsgerichtshof in Kriegsopfersachen tm Vergleicl 

zur Zahl der ergangenen Berufungsentscheidungen nicht als übermä ssig hoch be­

zeichnet werden kann, so ist doch festzustellen, dass viele Beschwerden darauf 

zurückzuführen sind, dass grundlegende Erkenntnisse des Verwaltungsgari chts­

hofes oft verhältnismässig spät ergangen sind und in der Zwischenzeit si uh 

Beschwerden angesammelt hatten, die dieselbe ungelöst e Re cht sfrage zum 

Gegenstand hatten. 
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Auf Grund aer obigen Feststellungen beantworte ich daher die 

gegenständliche Anfrage wie f olgt: 

1. ) Die Schie J skommission beim Landesinvalidenamt für Wien, 

Niederösterreich und Burgenland kommt ihrer Verpflichtung, über die gegen 

Bescheide des Landesinvalidenamtes eingebrachten Berufungen ohne unnötige 

Verzögerung zu entscheiden, nach. Die trotzdem eintretenden Verzögerungen 

sind dadurch begründet, dass grössere, ehne Verschulden der Schiedskommission 

entstandene Rückstände an Berufungen aufzuarbeiten waren und im Verfahren 

selbst die den Parteien zustehenden prozessualen Rechte, insbesondere das 

Recht, von ~em Ergebnis de s Ermittlungsverfahrens Kenntnis und dazu Stellung 

zu nehmen und auch noch im vorgeschrittenen Stande des Verfahrens neue Anträge 

zu stellen-, von der Scqiedskommissi on zu beachten sind. Dienstaufsichtsbe­

schwerd-en, die das Verfahren bei der Schiedskommission betreffen, werden vom 

Bundesministerium für soziale Verwaltung in jedem Einzelfalle naChgeprüft; 

erforderlichenfalls werden hi ~bei der Schiedskommission die notwendigen 

Weisungen erteilt . 

2. ) Die Mitglieder des Verwaltungs gerichtshofes werden gemäss 

Art . 134 Abs. 2 des Bunde~·Verfassungsgesetzes vom Bundespräsidenten auf 

Vorschlag der Bundesregierung ernannt " Die Bundesregi erung erstattet ihre 

Vorschläge , soweit es sich nicht um di e St elle des Präsidenten oder des 

Vizepräsidenten handelt, auf Grund von Drei e rvorschlägen der Vollversammlung 

des Verwal tungsgerich tshofes. Eil: we i ter gehe nder Einfluss auf die Bestellung 

von Mitgliedern des Verwaltungsgeri chtshofes als di e Mitwirkung bei diesbe­

züglichen Beschlüssen der BunJesregi e rung steht mir nicht zu. Im übrigen weise 

ich darauf hin, dass Ernennungen von n 8 U t ln Mitgliedern des Verwal tungsgerichts. · 

hofes nur dann erfolgen können, wenn Dienstposten im Rahmen des Dienstposten­

planes frei geworden sind. 

-.-~-.- n-
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